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Neueres zum
Architekturwettbewerb 
aus vergaberechtlicher 
Sicht

Öffentliche Auftraggeberinnen können auch unter dem revidierten Vergaberecht 
Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe durchführen. 
Doch welche Mindestvorgaben sind hierbei einzuhalten, und welche neuen Regelungen 
sind aus Sicht der Wettbewerbsteilnehmer von Bedeutung? Diesen und weiteren Fragen 
geht der vorliegende Beitrag nach.

Wettbewerb keine eigenständige Verfahrens-
art dar. Vielmehr ist ein Wettbewerb stets in 
einem Verfahren, welches von den einschlä-
gigen Submissionserlassen zur Verfügung ge-
stellt wird, durchzuführen.

Dabei hängt die Wahl der Verfahrensart von 
der Höhe des Auftragswerts ab, der sich aus 
der Gesamtpreissumme und dem geschätzten 
Wert eines allfälligen Folgeauftrags zusam-
mensetzt. Bis zu einem bestimmten Schwel-
lenwert kann der Wettbewerb im Einladungs-
verfahren durchgeführt werden; ab Erreichen 
der massgebenden Schwellenwerte sind Wett-
bewerbe im offenen oder selektiven Verfahren 
auszuschreiben. Innerhalb der gesetzlichen 
Schranken ist das Wettbewerbsverfahren ein-
zelfallweise regelbar, wobei nebst den allge-
meinen Grundsätzen des Vergaberechts (auf 
Bundesebene) die Vorschriften von Art. 13 ff. 
VöB zu beachten sind. Insbesondere hat das 
Wettbewerbsprogramm, welches den Aus-
schreibungsunterlagen im gewöhnlichen Sub-
missionsverfahren entspricht, darüber hin-
ausgehende Angaben wie die Nennung des 
Expertengremiums und Angaben zur Ano-
nymität, zur Option auf Folgeaufträge sowie 
zu den Ansprüchen der Teilnehmer aus dem 
Wettbewerb zu enthalten.

Sofern das Wettbewerbsverfahren gegen 
vergaberechtliche Grundsätze verstösst, ist 
die Grundlage für einen im Wettbewerbspro-
gramm vorgesehenen freihändigen Folgeauf-
trag an den Gewinner entzogen und muss dies-
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öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) zu be-
achten sind. Im Gegensatz zum BöB bestehen 
indes keine weitergehenden Bestimmungen 
und ist eine Delegationskompetenz nicht vor-
gesehen. Insofern kommt den kantonalen und 
kommunalen Auftraggeberinnen in Bezug auf 
die Ausgestaltung von Wettbewerben ein gros-
ser Handlungsspielraum zu.

Zur Ergänzung der gesetzlichen Verfah-
rensvorschriften können die Auftraggebe-
rinnen auf einschlägige Bestimmungen von 
Fachverbänden (z.B. auf die SIA-Ordnungen 
142 und 143) verweisen. Solche privatrechtli-
chen Regelwerke sind seitens der Auftragge-
berin nur insoweit ergänzend einsetzbar, als 
sie den vergaberechtlichen Vorschriften nicht 
entgegenstehen. 

Vergaberechtliche 
Mindestanforderungen

Wettbewerbe dienen der Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleis-
tungen. Während die private Auftraggeberin 
frei bestimmen kann, ob sie einen Auftrag di-
rekt vergeben oder eine Ausschreibung unter 
Konkurrenz von Teilnehmern durchführen 
will, hat die öffentliche Auftraggeberin vor-
rangig die massgebende Submissionsgesetz-
gebung zu beachten. Zwar unterscheiden sich 
Wettbewerbe von gewöhnlichen Submissio-
nen insbesondere durch die anonyme Durch-
führung und die Beurteilung durch ein unab-
hängiges Expertengremium. Doch stellt ein 

Mit dem Wettbewerb steht der Auftraggebe-
rin ein Instrument zur Verfügung, um unter 
Konkurrenz verschiedene Lösungen, unter 
anderem in konzeptioneller, gestalterischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht, ausarbei-
ten zu lassen. Obwohl mit der Revision des 
Vergaberechts die Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs auf Bereiche ausserhalb der 
Baubranche (z.B. auf den Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie) 
beabsichtigt ist, sind Wettbewerbe weiterhin 
vor allem in der Architektur von grosser prak-
tischer Bedeutung. 

Rechtsgrundlagen

Auf Bundesebene sieht Art. 22 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (BöB) vor, dass die öffentliche 
Auftraggeberin, die einen Wettbewerb durch-
führt, im Rahmen der Grundsätze des BöB das 
Verfahren im Einzelfall festlegen kann. Dabei 
delegiert der Gesetzgeber die Kompetenz zur 
Regelung der Wettbewerbe weitestgehend an 
den Bundesrat und hält in Art. 22 Abs. 2 BöB 
zahlreiche spezifische Kompetenzdelegatio-
nen bereit. Die entsprechenden vom Bundes-
rat in der Verordnung über das Beschaffungs-
wesen (VöB) erlassenen Bestimmungen gehen 
allfälligen durch die Auftraggeberin aufge-
stellten Regelungen vor.

Für die Kantone ergibt sich aus Art. 22 
IVöB, dass bei Wettbewerben die Grundsät-
ze der Interkantonalen Vereinbarung über das 
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falls die Weiterbearbeitung des Siegerprojekts 
neu ausgeschrieben werden (sofern sich die 
Auftraggeberin die entsprechenden Rechte ge-
sichert hat; ansonsten sie nicht umhinkommt, 
ein neuerliches Wettbewerbsverfahren durch-
zuführen).

Neben die vergaberechtlichen Grundsätze 
treten weitere, wettbewerbsspezifische Min-
destanforderungen und besondere Bestim-
mungen. Auf die wichtigsten Regelungen wird 
nachfolgend kurz eingegangen. 

Zum mehrstufigen Wettbewerb

Im Zuge der Revision wurde auf Bundesebe-
ne eine bedeutsame Neuerung (aber ein in 
der Praxis bereits bekanntes Vorgehen) auf-
genommen: Die Anzahl der Teilnehmer kann 
im Verlaufe des Verfahrens reduziert werden, 
sofern in der Ausschreibung auf diese Mög-
lichkeit hingewiesen wurde (vgl. Art. 15 Abs. 
3 VöB). Die Beurteilung darüber, ob ein Teil-
nehmer im Wettbewerb verbleibt bzw. in die 
nächste Runde vorrückt, muss anhand von 
objektiven und transparenten Kriterien er-
folgen.

Die nunmehr gesetzlich festgelegte Mög-
lichkeit zur Durchführung eines mehrstufigen 
Wettbewerbs ist zumindest aus praktischen 
Überlegungen positiv zu werten: Werden Bei-
träge, bei welchen sich eine Rangierung auf 
den hinteren Plätzen abzeichnet, frühzeitig 
aus dem Wettbewerb genommen, führt dies 
einerseits zu einer Minimierung von unnöti-
gem Aufwand aufseiten der Wettbewerbsteil-
nehmer und kann sich andererseits dadurch 
das Expertengremium auf die Beurteilung der 
aussichtsreichen Beiträge konzentrieren. 

Zur Anonymität im 
Wettbewerbsverfahren

Wettbewerbsverfahren sind grundsätzlich 
anonym durchzuführen und haben die Teil-
nehmer ihre Beiträge anonym einzureichen. 
Verstossen die Teilnehmer gegen das Anony-
mitätsgebot, werden sie vom Wettbewerb aus-
geschlossen (vgl. Art. 17 Abs. 1 VöB).

Eine neue Bestimmung auf Bundesebene 
sieht nunmehr vor, dass die öffentliche Auf-
traggeberin die Anonymität vorzeitig aufhe-
ben kann, sofern in der Ausschreibung darauf 
hingewiesen wurde (vgl. Art. 17 Abs. 3 VöB). 
Mit der Aufhebung der Anonymität im Wett-
bewerbsverfahren stehen die öffentliche Auf-
traggeberin und das Expertengremium in der 
Pflicht, den Grundsätzen des Vergaberechts, 
insbesondere dem Gleichheits- und Transpa-
renzgebot, verstärkt Beachtung zu schenken. 
Dies bedeutet insbesondere, dass der Ablauf 
des Verfahrens im Wettbewerbsprogramm ge-
nau zu umschreiben ist und eine vollständige 

Protokollierung von Besprechungen zu erfol-
gen hat. 

Aus Sicht der Wettbewerbsteilnehmer stellt 
die Möglichkeit zur Aufhebung der Anony-
mität eine nicht unerhebliche Neuerung dar. 
Zwar kann dadurch dem berechtigten Bedürf-
nis aller Beteiligten, miteinander in Dialog zu 
treten und Diskussionen, die über blosse Fra-
gebeantwortungen hinausgehen, zu führen, 
nachgekommen werden und lässt sich darü-
ber hinaus in einem nichtanonymen Wettbe-
werbsverfahren die Eignung der Teilnehmer 
im Hinblick auf einen allfälligen Folgeauf-
trag (uneingeschränkt) überprüfen. Doch ist 
Vorsicht angebracht und von der öffentlichen 
Auftraggeberin sicherzustellen, dass die ver-
gaberechtlichen Grundsätze (wie die Gleich-
behandlung aller Teilnehmer und das Trans-
parenzgebot) in verstärktem Masse zum 
Tragen kommen. 

Zum Expertengremium

Das Expertengremium wird von der öffentli-
chen Auftraggeberin eingesetzt. Dabei muss 
zumindest die Mehrheit der Mitglieder des Ex-
pertengremiums aus Fachpersonen beste-hen; 
die weiteren Mitglieder können von der öffent-
lichen Auftraggeberin frei bestimmt werden. 
Eine unabdingbare Voraussetzung eines Wett-
bewerbs ist die Unabhängigkeit der Mitglie-
der des Expertengremiums, und zwar sowohl 
gegenüber den Wettbewerbsteilnehmern als 
auch gegenüber der öffentlichen Auftraggebe-
rin. In Bezug auf die Unabhängigkeit gegen-
über der öffentlichen Auftraggeberin genügt 
es, wenn zumindest die Hälfte der Fachperso-
nen von dieser unabhängig ist. Die Mitglieder 
des Expertengremiums sind in den Ausschrei-
bungsunterlagen bekannt zu geben. Dieses 
Publikationserfordernis dient der Transpa-
renz und ermöglicht die Überprüfung allfälli-
ger Ausstandsgründe (vgl. Art. 13 BöB/IVöB).

Zu den Hauptaufgaben des Expertengremi-
ums gehören die Beurteilung der Beiträge so-
wie der Entscheid über deren Rangierung und 
die Vergabe der Preise. Zudem hat das Exper-
tengremium zuhanden der öffentlichen Auf-
traggeberin eine Empfehlung für die Erteilung 
eines Folgeauftrags oder für das weitere Vor-
gehen abzugeben. Die öffentliche Auftragge-
berin ist grundsätzlich an diese Empfehlung 
gebunden und darf nur aus wichtigen Gründen 
hiervon abweichen.

Im Grundsatz dürfen nur Beiträge ausge-
zeichnet werden, die keine wesentlichen Ab-
wei-chungen vom Wettbewerbsprogramm 
aufweisen. Das Expertengremium ist aber un-
ter bestimmten Voraussetzungen – sofern ein 
entsprechender Vorbehalt in der Ausschrei-
bung festgelegt wurde – befugt, Beiträge zu 

rangieren oder zur Weiterbearbeitung zu emp-
fehlen, die in wesentlichen Punkten von den 
Anforderungen in der Ausschreibung abwei-
chen (sog. Ankäufe). 

Finanzielle Ansprüche 
aus dem Wettbewerb

Je nach Rangierung erhalten die Teilnehmer 
ein Preisgeld, welches jedoch in der Regel nur 
einen Teil ihrer Aufwendungen deckt. Ein An-
spruch auf eine weitergehende Entschädigung 
für ihre geleistete Arbeit besteht nur, sofern 
dies in der Ausschreibung ausdrücklich vor-
gesehen wurde.

Hingegen kann sich ein zusätzlicher Abgel-
tungsanspruch für den Gewinner des Wett-
bewerbs ergeben, soweit die öffentliche Auf-
traggeberin einen in der Ausschreibung in 
Aussicht gestellten Folgeauftrag entgegen 
der Empfehlung des Expertengremiums nicht 
dem Gewinner des Wettbewerbs erteilt, son-
dern an einen Dritten vergibt (oder die weite-
re Bearbeitung des Gewinnerbeitrags selbst in 
die Hand nimmt).

Fazit

Der Wettbewerb ist heute vor allem bei grös-
seren Bauvorhaben ein geeignetes Instrument, 
um qualitativ hochstehende Projektvorschlä-
ge zu erhalten und die geeignete Fachperson 
zur Realisierung zu finden. Im Vergleich zu 
den gewöhnlichen Vergabeverfahren wei-
sen Wettbewerbe den Vorteil auf, dass sie der 
Auftraggeberin die Evaluation verschiede-
ner Lösungen ermöglichen. Zwar wurden die 
Vorschriften auf Bundesebene deutlich ver-
schlankt, was auch Raum für die Erarbeitung 
spezifischer Bestimmungen durch Fachver-
bände eröffnet. Doch weist sich das Wettbe-
werbsverfahren nach wie vor durch eine ge-
wisse Formstrenge aus, die zwar im Sinne des 
Gleichbehandlungs- und des Transparenzge-
bots erforderlich ist, aber die Kreativität der 
Wettbewerbsteilnehmer (und auch das Ermes-
sen des Expertengremiums) einschränken 
kann. Durch die Wahl von möglichst offen 
formulierten Zuschlagskriterien, die Zulas-
sung von Varianten und die Beschränkung auf 
möglichst wenige Rahmenbedingungen kann 
die öffentliche Auftraggeberin dieser Proble-
matik entgegenwirken.

REGULA FELLNER ist Fachanwältin SAV 
Bau- und Immobilienrecht und als 
Senior Associate bei PMP Rechtsanwälte 
AG beratend und prozessierend tätig. 
Daneben referiert und berichtet sie in 
ihrem Blog Bauimmorecht.ch regelmässig 
über aktuelle Themen aus dem Bau- und 
Immobilienrecht.
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Recht

Regula
Fellner

ist Fachanwältin SAV Bau- und Immo-
bilienrecht und als Rechtsanwältin bei 
PMP Rechtsanwälte AG, einer auf Pla-
ner-, Bau- und Immobilienrecht spe-
zialisierten Anwaltskanzlei in Zürich 
tätig. Von jeher an Architektur inter-
essiert, hat sich Regula Fellner nach 
Abschluss ihres Studiums an der Uni-
versität Basel und im Nachgang an 
ihre Tätigkeit als Gerichtsschreiberin 
am Verwaltungsgericht des Kantons 
Aargau auf die Rechtsgebiete rund 
ums Bauen fokussiert. Seit mehre-
ren Jahren berät und vertritt sie nun 
Planer, Unternehmen, Privatperso-
nen und die öffentliche Hand schwer-
punktmässig im Bau- und Planungs-
recht und in den damit verwandten 
Rechtsgebieten (wie z. B. im Vergabe-
recht, Umweltrecht, Natur- und Hei-
matschutzrecht). Daneben publiziert 
und referiert sie regelmässig in ihren 
Fachgebieten, unter anderem berich-
tet sie auf dem von ihr gegründeten 
Blog bauimmorecht.ch regelmässig 
zu aktuellen Themen aus dem Bau- 
und Immobilienrecht.

pmp-ra.ch

Fotografie

Oliver
Jaist

geboren 1978 in Brixen (IT). Nach sei-
nen beruflichen Erfahrungen in re-
nommierten Architektur– und Inge-
nieurbüros widmete sich Oliver Jaist 
ganz seiner Leidenschaft: der Archi-
tekturfotografie. Von 2009 bis 2013 
absolvierte er das Bachelorstudi-
um Arts in Design/Fotodesign an 
der Hochschule München. Dieses 
schloss er mit der fotografischen Ar-
beit „Die Linie des Misstrauens – Bun-
keranlagen als Alpenwall“ ab. Im Rah-
men seines Studiums absolvierte er 
ein Praktikum beim Architektur- und 
Kunstfotografen Florian Holzherr. Seit 
2012 ist er als freischaffender Foto-
graf tätig. Der Schwerpunkt seiner Ar-
beit liegt im Bereich der Architekturfo-
tografie und der Dokumentation sowie 
des kreativen Umgangs durch das 
Medium der Fotografie im Kontext des 
gesellschaftlichen Wandels. Wetter, 
Licht und Schatten... abwarten, hin-
fühlen, sich Zeit nehmen, Stimmun-
gen einfangen… Details entdecken 
und herausarbeiten. Fotos tragen das 
Besondere in die Welt und machen Ar-
chitektur und ihre Ideen weitab
von ihrem Standpunkt sichtbar.

oliverjaist.com

Kolumne

Stefan
Maier

Arbeitet an der Schnittstelle zwischen 
Architektur und bildender Kunst. Er 
absolvierte das Architekturstudium 
an der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck – wo er derzeit am ./studio3, 
Institut für experimentelle Architektur, 
in der Lehre tätig ist. Seit 2020 arbei-
tet er als Kolumnist bei Modulør und 
wirft Fragen zur Architektur über das 
Medium der Zeichnung auf.
In seiner Arbeit versucht er die Grenze 
zwischen dem digitalen und dem phy-
sischen Raum zu verhandeln. In der 
Kolumnen-Reihe „Pocket Size City“
beschäftigte er sich mit der Frage 
nach dem Massstab im Digitalen und 
entwickelte dafür semi-analoge, se-
mi-digitale Architekturzeichnungen.
Die derzeitige Serie „ArchiColor“
bildet einen architektonischen Mal-
band: Leserinnen und Leser können 
die Zeichnung individuell kolorieren. 
Die Kolumne als Architekturmandala 
feiert Farbe und Vielfalt in der Archi-
tektur.

stefan_maiermite

Volvo

Grazie mille!
Ein grosses Dankeschön möchten wir auch Volvo Cars aussprechen, 

die uns die Recherche vor Ort erleichtert haben. Dank des neuen Hybrid-Modells 
konnten wir Südtirol nicht nur äusserst komfortabel erleben, sondern konnten 

vor allem völlig unabhängig an abgelegenere Orte reisen und den Zauber 
der idyllischen Berglandschaft im Norden Italiens erfahren.
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